
 
 
 
 
Ausschluss aus der Arbeitswelt – Wege aus der Rentenfalle 
Vorabendveranstaltung vom 4. November 2004, Luzern 
 

 
1. Existenzsicherung im Wandel der Arbeitsgesellschaft 
 

Die Nachfrage nach Arbeitsplätzen übersteigt heute das Angebot. Seit Beginn der Neunzi-

ger Jahre hat die Zahl der Arbeitslosen die Werte der Dreissiger Jahre erreicht, wenn das 

Verhältnis der aktiven Bevölkerung zu den Arbeitslosen zum Massstab genommen wird.1 

Zurzeit beziehen rund 150'000 Personen in der Schweiz Leistungen der Arbeitslosenversi-

cherung.2 Damit sichern sich, Familien eingerechnet, rund 250'000 Personen ihr Auskom-

men. Die jährlichen Ausgaben der ALV betragen knapp 7 Milliarden Franken. 2 

 

Zurzeit beziehen rund 260'000 Menschen eine Rente der Invalidenversicherung.3 Damit wird 

die Existenz, Familienmitglieder miteingerechnet, von rund 430'000 Personen gesichert 

(inkl. Leistungen anderer Versicherungen). Die jährlichen Aufwendungen der IV liegen bei 

knapp 10 Milliarden Franken, wovon über 6 Milliarden Franken Rentenleistungen darstel-

len.3

 

Zur Sozialhilfe liegt kein genaues Zahlenmaterial vor. Es wird aber davon ausgegangen, 

dass 300’000 – 400'000 Personen zur Existenzsicherung ganz oder teilweise auf Leistungen 

der Sozialhilfe angewiesen sind. Die Aufwendungen betragen geschätzt rund 3 Milliarden 

Franken pro Jahr.  

 

                                                 
1 Erwin Carigiet, Gesellschaftliche Solidarität, Prinzipien, Perspektiven und Weiterentwicklung der 
sozialen Sicherheit, Basel/Genf/München 2001, S. 182 ff. 
2 Vgl. Schweizerische Sozialversicherungsstatistik 2003, Gesamtrechnung, Bern 2003, S. 205 ff. 
3 Vgl. Schweizerische Sozialversicherungsstatistik 2003, Gesamtrechnung, Bern 2003, S. 100. 
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Diese Zahlen sprechen eine deutliche Sprache. Über ein Zehntel der schweizerischen 

Bevölkerung ist auf Leistungen der Arbeitslosenversicherung, der Invalidenversicherung 

oder der Sozialhilfe angewiesen, um den Lebensunterhalt zu decken. 

 

Die Zahlen sind nicht abnehmend. Der Anteil der Langzeitarbeitslosen, der Working poor 

erschreckt die Öffentlichkeit, ebenso die offensichtlich unaufhaltsame Zunahme der IV-

Berechtigten.  

 

 

2. Fragmentierung der Gesellschaft 
 

Es ist ein Auseinanderbrechen der westlichen Gesellschaften, vor allem auch in den 

Städten zu beobachten. Auch wenn offensichtlich strukturelle Gründe für die beschriebenen 

Phänomene wie hohe Arbeitslosigkeit, Zunahme der IV-Rentnerinnen und –Rentner vorlie-

gen, wird versucht, mit Schlagworten das Problem zu reduzieren. Es ist die Rede von 

unberechtigter Vollkasko-Mentalität oder es wird das Bild der sozialen Hängematte herbei-

gezogen, um Parolen wie den Gürtel enger schnallen zum Durchbruch zu verhelfen. So ist 

auch vor nicht langer Zeit das Unwort der Scheininvaliden geprägt worden.  

 

Es trifft zu, dass die schweizerische IV Probleme hat. Sie ist aber deswegen kein Problem. 

Im Gegenteil. Die IV ist ein notwendiger und überaus wertvoller Eckpfeiler der sozialen 

Sicherheit der Schweiz. Sie wird und muss dies auch bleiben. Menschen mit Behinderungen 

brauchen Unterstützung im vom Gesetz vorgesehenen Ausmass.  

 

Es stimmt aber auch, dass das Defizit der IV massiv zugenommen hat und weiter zunehmen 

wird. Ebenso stimmt, dass der Anteil der IV-Berechtigten gemessen an der aktiven Bevölke-

rung zugenommen hat.  

 

Und ebenfalls zutreffend ist, dass die IV-Stellen oft erst dann von einem Schadenfall Kennt-

nis erhalten, wenn der primäre Auftrag der Versicherung, nämlich die Eingliederung gar 

nicht mehr realisiert werden kann.  

 

Diese Fragen harren der Lösung. In der 5. IVG-Revision sollen denn auch wesentliche 

Weichenstellungen vorgenommen werden.  
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Aber auch wenn die angestrebte verbesserte Früherfassung der behinderten Menschen 

durchgesetzt werden kann, und damit falsche Anreize verhindert werden, werden inskünftig 

im ersten Arbeitsmarkt nicht (mehr) genügend Arbeitsplätze für alle arbeitsfähigen 

Menschen zur Verfügung stehen. 

 

Sogar mit der bestmöglich reformierten Invalidenversicherung, also einer Invalidenversiche-

rung, die mit der Arbeitslosenversicherung echt koordiniert, mit der Krankenversicherung 

harmonisiert ist, bleiben massive strukturelle Probleme des Arbeitsmarktes bestehen.  

 

Der an und für sich richtige Verweis auf Erwerbsarbeit setzt diese voraus. Die Fähigkeit zur 

Existenzsicherung und die Vorsorgefähigkeit der einzelnen Menschen sehen aufgrund des 

aktuellen sozialen Wandels allerdings recht unterschiedlich aus. Dies darf bei allen notwen-

digen (und begrüssenswerten) Reformen, wie sie zum Beispiel mit der 5. IV-Revision 

angestrebt werden, nicht verdrängt werden. 

 

Bildungsoffensiven können sinnvoll sein. Sie sind aber kein Allerheilmittel. Leistungs-

schwächere Arbeitnehmende werden damit nicht ohne weiteres auf Kurs  gebracht werden 

können. Massnahmen des zweiten Arbeitsmarktes bleiben sinnvoll. Kosteneinsparungen 

sind hier nicht realistisch.  

 

Der Situation junger Menschen, am Beginn des Arbeitslebens, soll zurecht besondere Auf-

merksamkeit geschenkt werden. Ohne die tatkräftige Mithilfe der Arbeitgeber geht dies aber 

nicht. Betriebswirtschaftlich unrentable Lehrstellen haben ihren volkswirtschaftlichen Wert. 

Sie verhindern Kosten, die aus schlechter Bildung, mangelnde Arbeitsfähigkeit entstehen.  

 

Die Gegenwart und wohl auch die Zukunft werden vermehrt geprägt sein von prekären 

Arbeits- und Lebensverhältnissen. Berufliche Unsicherheit, momentane oder dauernder 

Arbeitsverlust, Schwierigkeiten beim Wiedereinstieg werden für eine wachsende Zahl von 

Menschen Realität werden. Dies gehört ebenso zu einer Lagebeurteilung wie die veränder-

ten Familienstrukturen und immer bunter werdende Lebensverläufe. Erwerbsarbeit als 

alleiniges Kriterium für die Anknüpfung an soziale Sicherheit genügt definitiv nicht mehr.  
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Zusammenfassung 
 

Die Eingliederung in den ersten Arbeitsmarkt soll mit allen Reformschritten das Hauptziel 

bleiben oder werden. Wo dies aber aufgrund struktureller Verhältnisse nicht erreicht werden 

kann, ist es neben der Existenzsicherung die Aufgabe von IV, ALV oder anderen Siche-

rungssystemen, den betroffenen Menschen eine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben mit 

Sinn und Würde zu ermöglichen. Es gilt, soziale Desintegration zu vermeiden. Diese Mass-

nahmen werden jedoch nicht unbedingt weniger kosten, als heute allenfalls zu viel aus-

bezahlte IV-Renten.  

 

Soziale Sicherheit hat ihren Preis. Soziale Unsicherheit übrigens auch.  

 

 

 

Dr. iur. Erwin Carigiet Zürich, im Oktober 2004 
Präsident  
Schweizerische Vereinigung 
für Sozialpolitik (SVSP) 
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